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Amtsblatt 
des Landkreises Altötting 

__________________________________________________________________________________ 

2020    Donnerstag, 25. Juni 2020  Nr. 24 
__________________________________________________________________________________ 

 

I n h a l t 
 

Einwohnerzahlen am 31. Dezember 2019 
 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
 Vorhaben der Firma Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas, Werk Burghausen: 

T 01 Anlage zur Lagerung und Abfüllung von Trichlorsilan (TCS I) 
Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Lagerung und Abfüllung  

von Trichlorsilan (TCS II) 
Bekanntmachung nach § 23a BImSchG 

Öffentliche Zustellung gem. Art. 15 Bayer. Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetz (BayVwZVG vom 11.11.1970 – GVBl 1971 S. 1, zuletzt geändert am 

12.04.1994 –GVBl S. 210 i.V.m. § 65 SGB X) 
 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Altötting  
über die Verwendung von Schalldämpfern zur Jagdausübung 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. 31 – Az. 0132.1/2 

 
Einwohnerzahlen am 31. Dezember 2019 
 
Das Bayerische Landesamt für Statistik hat mit Schreiben vom 18. Juni 2020 das 
Verzeichnis der Gemeinden des Landkreises Altötting mit den auf Basis „Zensus 2011“ 
fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum Stand 31. Dezember 2019 übermittelt: 
 

Gde.-Schlüssel Gemeinde Einwohner 
insgesamt 

  
    

171111 Altötting, St  13 001    

171112 Burghausen, St  18 713    

171113 Burgkirchen a.d.Alz  10 504    

171114 Emmerting  4 150    
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171115 Erlbach  1 179    

171116 Feichten a.d.Alz  1 217    

171117 Garching a.d.Alz  8 645    

171118 Haiming  2 515    

171119 Halsbach                       1 015    

171121 Kastl  2 798    

171122 Kirchweidach  2 638    

171123 Marktl, M  2 749    

171124 Mehring  2 459    

171125 Neuötting, St  8 989    

171126 Perach  1 273    

171127 Pleiskirchen  2 455    

171129 Reischach  2 615    

171130 Stammham  1 042    

171131 Teising  1 870    

171132 Töging a.Inn, St  9 276    

171133 Tüßling, M  3 305    

171134 Tyrlaching    1 042    

171135 Unterneukirchen  3 281    

171137 Winhöring  4 785    

     

 
Landkreis Altötting 111 516  

 
Die Einwohnerzahl am 31. Dezember 2019 ist gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und 
Gemeindeverbänden (Bayerische Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz -
FAGDV) vom 19. Juli 2002 (GVBl. S. 418, BayRS 605-10-F), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 29. April 2020 (GVBl. S. 270), auch für die Berechnung der 
Schlüsselzuweisungen, der Zuweisungen nach Art. 7 (Kopfbeträge) und 9 BayFAG, der 
Investitionspauschalen nach Art. 12 BayFAG, der Zuweisungen nach Art. 15 BayFAG, der 
Krankenhausumlage nach Art. 10b Abs. 2 BayFAG sowie für die Ermittlung von 
Durchschnittszahlen je Einwohner für das Haushaltsjahr 2021 (Finanzausgleichsjahr) 
maßgebend. 
 
Altötting, 19. Juni 2020 
Landratsamt Altötting 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 

Vorhaben der Firma Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas, Werk Burghausen: 

T 01 Anlage zur Lagerung und Abfüllung von Trichlorsilan (TCS I) 

Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Lagerung und Abfüllung von Trichlorsilan (TCS II) 

Bekanntmachung nach § 23a BImSchG 

Die Firma Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas, beabsichtigt im Werk Burghausen eine 

weitere, technisch unabhängige Anlage zur Lagerung und Abfüllung von Trichlorsilan (TCS 

II) zu errichten und zu betreiben. 
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Da es sich bei der Anlage T 01 um eine nicht genehmigungsbedürftige Anlage handelt, die 

Bestandteil eines Betriebsbereichs im Sinne der Störfallverordnung ist und das Vorhaben 

eine störfallrelevante Änderung darstellt, wurde es beim Landratsamt Altötting nach § 23a 

BImSchG angezeigt.  

Die Prüfung der Anzeige ergab, dass sich durch das Vorhaben der angemessene 

Sicherheitsabstand von benachbarten Schutzobjekten nicht ändert und eine erhebliche 

Gefahrenerhöhung nicht ausgelöst wird. Demnach ist die Durchführung eines 

Genehmigungsverfahrens nach § 23b BImSchG für das genannte Vorhaben nicht 

erforderlich. 

Diese Feststellung wird hiermit nach § 23a Abs. 2 BImSchG bekannt gegeben. Sie ist der 

Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Bayerischen Umweltinformationsgesetzes 

(BayUIG) zugänglich zu machen. Insbesondere kann sie jeweils während der Dienststunden 

im Landratsamt Altötting, Bahnhofstraße 13 (Sparkassengebäude), Zimmer-Nr. S104, 84503 

Altötting, eingesehen werden. 

Altötting,22.06.2020 
Landratsamt Altötting 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SG 54 / KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE – VERSICHERUNGSABLAUF 
 
 
Öffentliche Zustellung gem. Art. 15 Bayer. Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetz (BayVwZVG vom 11.11.1970 – GVBl 1971 S. 1, zuletzt geändert am 
12.04.1994 –GVBl S. 210 i.V.m. § 65 SGB X) 
 

gegen     JANUSZ PAWEL GROBAREK 

 
zuletzt gemeldet in  Pirach 8, 84556 Kastl 
 
zur Zeit wegen unbekannten Aufenthaltes, hat das Landratsamt Altötting – KFZ-
Zulassungsbehörde – am 18.06.2020 unter dem Aktenzeichen SG54 / AÖ-NP100 – FK eine  
Anhörung  gemäß § 25 Abs. 4 FZV erlassen. 
 
Da das Landratsamt Altötting nach Art. 15 Abs. 1, 2 VwZVG in der jeweils gültigen Fassung 
zur Zustellung verpflichtet ist, liegt dieser Bescheid im 
 
Landratsamt – KFZ-Zulassungsbehörde, Zimmer E.20, Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting 
während der Öffnungszeiten 
 
zur Einsichtnahme oder Abholung durch den / die Betroffene(n) bzw. seinen /ihre 
Bevollmächtigte(n) bereit. 
 
Die 1. Anhörung gilt an dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens zwei 
Wochen verstrichen sind (Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG). 
 
 
Altötting, 25.06.2020 
Landratsamt Altötting 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sg. 61 

Allgemeinverfügung 
des Landratsamtes Altötting  

über die Verwendung von Schalldämpfern zur Jagdausübung 

vom 25.06.2020 

 

Aufgrund des Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 des Bayerischen 

Jagdgesetzes (BayJG) erlässt das Landratsamt Altötting folgende Allgemeinverfügung: 

I. In Einschränkung des Verbots des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG ist es gestattet, 

Schalldämpfer mit für die Jagd zugelassenen Langwaffen für Munition mit 

Zentralfeuerzündung bei der Jagdausübung in allen Jagdrevieren einschließlich dem 

jagdlichen Übungsschießen im Landkreis Altötting zu verwenden. 

II Ferner wird es den Jagdscheininhabern aus dem Zuständigkeitsbereich des 

Landratsamtes Altötting in Einschränkung des Verbots des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG 

innerhalb ganz Bayerns gestattet, bei der Jagdausübung einschließlich dem jagdlichen 

Übungsschießen zu verwenden. 

III. Die Einzelfallanordnungen über die Verwendung von Schalldämpfern zur 

Jagdausübung, welche vor dem 25.06.2020 erlassen wurden sind weiterhin gültig. 

IV. Diese Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt ihres Widerrufs. 

V.     Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft. 

 

Gründe: 

I. 

  

Das jagdrechtliche Verbot der Jagdausübung mit Schalldämpfern ist in Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 

BayJG geregelt. Von diesem Verbot können gem. Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 BayJG Ausnahmen 

zugelassen werden.  

Durch den Schussknall bei der Jagdausübung können gesundheitliche Beeinträchtigungen 

beim Hörvermögen ausgelöst werden. Gehörschutz am Ohr ist nicht für alle Jäger und 

Jagdarten geeignet. Außerdem wird dadurch das Problem der Umweltbelastungen (Treiber, 

Hundeführer, Hunde, Anwohner, Erholungsverkehr etc.) nicht reduziert. Mit der Verwendung 

von Schalldämpfern wird die gesundheitliche Gefährdung, die bei der Abgabe eines 

Schusses entsteht, verringert. Der Schussknall wird hierbei nicht völlig, aber um 20 bis 30 

Dezibel verringert. Durch diese Reduzierung wird eine für den Gesundheitsschutz 

entscheidende Lärmschwelle unterschritten. Aus diesem Grund wurden bereits in der 

Vergangenheit Einzelanträge auf Ausnahmen von dem Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 

BayJG zugelassen.  

Am 20.02.2020 sind die Änderungen des Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes (3. 

WaffRÄndG) bezogen auf den Umgang mit Schalldämpfern im Rahmen der Jagd und des 

jagdlichen Übungsschießens in Kraft getreten. Durch den neu eingefügten § 13 Abs. 9 

WaffG werden Schalldämpfer Langwaffen gleichgestellt. Dadurch wird es Jägern ermöglicht, 
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bei Vorliegen der weiteren in § 13 WaffG genannten Voraussetzungen Schalldämpfer ohne 

(gesonderte) Erlaubnis zu erwerben, ohne Nachweis eines Bedürfnisses zu besitzen und 

ohne gesonderte Erlaubnis Schalldämpfer zur befugten Jagdausübung zu führen und im 

Rahmen der befugten Jagdausübung und des Übungsschießens mit Jagdwaffen, an denen 

Schalldämpfer angebracht sind, zu schießen. Die Regelungen finden ausschließlich 

Anwendung auf für die Jagd zugelassene Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung. 

Damit entfällt das Erfordernis eines Voreintrags in die Waffenbesitzkarte für den Erwerb 

eines Schalldämpfers.  

Infolge der Änderung des Waffengesetzes sind zahlreiche Anträge von Jägern auf eine 

Ausnahme von Verbot der Jagdausübung mit Schalldämpfern zu erwarten. In Anbetracht des 

Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG sind diese Anträge 

zu genehmigen. Um eine einheitliche Regelung zu gewährleisten sowie eine Entlastung der 

Verwaltung zu erreichen, wird die Ausnahme von dem Verbot der Jagdausübung mit 

Schalldämpfern mit der vorliegenden Allgemeinverfügung geregelt.  

 

II. 
 

1. Das Landratsamt Altötting ist gem. Art. 52 Abs. 3 BayJG, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 

BayVwVfG sachlich und örtlich zuständig. 

2. Die Voraussetzungen für die Einschränkung des jagdlichen Verbotes nach Art. 29 

Abs. 2 Nr. 7 BayJG sind erfüllt (Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 2 

Nr. 7 BayJG). Im Rahmen der Ausnahmeentscheidung ist das Grundrecht auf 

körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zu berücksichtigen. Mit der 

Verwendung von Schalldämpfern wird die gesundheitliche Gefährdung, die bei der 

Abgabe eines Schusses entsteht, deutlich verringert. Aus Gründen des 

Gesundheitsschutzes ist die Ausnahme im Rahmen einer verfassungskonformen 

Anwendung der jagdrechtlichen Vorschriften daher zu erteilen. 

3. Die Einschränkung des Verbots gilt nach Ziff. 1 für die befugte Jagdausübung 

einschließlich des jagdlichen Übungsschießens auf dem gesamten Gebiet des 

Landkreises Altötting . Die unter I. genannten Gründe des Gesundheitsschutzes 

machen eine Einschränkung des Verbots für alle zur Jagdausübung berechtigten 

Personen unabhängig von ihrem Wohnsitz in allen Jagdrevieren gleichermaßen 

erforderlich. 

4.  In Einschränkung des Verbots wird gleichzeitig nach Ziff. 2 für alle Jagdscheininhaber 

aus dem Zuständigkeitsbereich des Landratsamt Altötting eine Ausnahme von dem 

Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG für die befugte Jagdausübung einschließlich 

des jagdlichen Übungsschießens innerhalb ganz Bayerns erteilt. Gehen diese 

Personen in Bayern außerhalb des Landkreises Altötting zur Jagd und ist in diesem 

Gebiet keine auf das Gebiet dieses Landkreises Altötting entsprechende 

Allgemeinverfügung erlassen, so ist die Ausnahme von dem Verbot der 

Jagdausübung mit Schalldämpfern aus den genannten Gründen auch hier 

erforderlich. Insofern ersetzt Ziff. 2 den Erlass von Einzelgenehmigungen, die jedem 

einzelnen Jagdscheininhaber aus dem Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes 

Altötting auf Antrag erteilt werden müsste. 
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5. Die Ausnahme gilt im Rahmen der Jagd und des jagdlichen Übungsschießens mit für 

die Jagd zugelassenen Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung. Diese 

Einschränkung ist entsprechend der Regelung des § 13 Abs. 9 Satz 2 WaffG 

vorzunehmen. Das bedeutet, dass die Ausnahme für Schalldämpfer i. V. m. 

Langwaffen für Munition mit Randfeuerzündung nicht im Wege einer jagdrechtlichen 

Allgemeinverfügung erteilt werden kann. 

6. Der Widerrufsvorbehalt nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG unter Ziffer IV. soll 

sicherstellen, dass jederzeit auf veränderte Bedingungen, beispielsweise gesetzliche 

Änderungen, reagiert werden kann. 

7. Ziffer V. der Allgemeinverfügung stützt sich auf Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG. 

8. Für diese Allgemeinverfügung werden nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kostengesetzes 

(KG) keine Kosten erhoben, da deren Erlass von Amts wegen im überwiegenden 

öffentlichen Interesse ergeht. 

 

Hinweis: 

Die Aufnahme des „jagdlichen Übungsschießens“ in die Ausnahme von dem Verbot des Art. 

29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG dient der Klarstellung, dass der Änderung des Waffenrechtes 

entsprechend sowohl die Jagdausübung als auch das Übungsschießen mit für die Jagd 

zugelassenen Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung unter Verwendung von 

Schalldämpfern gestattet ist. Das Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG erstreckt sich nur 

auf die Ausübung der Jagd unter Verwendung von Schalldämpfern, insofern ist jagdrechtlich 

eine Einschränkung des Verbots auch nur insoweit erforderlich.  

 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden.  
 
Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht auch elektronisch nach Maßgabe der 
der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene 
Allgemeinverfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
 
 

http://www.vgh.bayern.de/
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Jagdrechts abgeschafft. Durch die Einlegung 
eines Widerspruchs wird die Klagefrist nicht gewahrt. 

 
- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
 
- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 

01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
 
 
Altötting, 25.06.2020 
Landratsamt Altötting 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L a n d r a t s a m t A l t ö t t i n g 

Erwin Schneider 
Landrat 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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